
Verfahrensablauf zur Prüfung der Anzeige nach § 50 Abs. 3 Nr. 4 TKG
gemäß § 50 Abs. 4 TKG Entwurf, Stand: 07.10.04, Seite 1(5)

   Legende: Erklärung zum Verlauf des
Schlichtungsverfahrens

lfd. Nr. OrgE Dauer

Aktivität

 Markierungen zur Einhaltung der
 2-Monats-Frist ohne Fristverlängerung:

  unkritisch:

  kritisch:

8 W
o.

-1 W
o.

Eingang einer Anzeige
(§ 50 Abs. 3 Nr. 4 TKG)

Eingang bei
der Reg TP?

nein

2.2.1 LMA sofort

entsprechende Mitteilung mit dem Hinweis,
sich an die Reg TP zu wenden, an den
Anzeigenden versenden

2.2.2 LMA 1 AT

zur Information Anzeige sowie Kopie der
Mitteilung an den Anzeigenden an die Reg
TP versenden

Verfahren wird nicht
eingeleitet

2 423 1 AT

Prüfung der Voraussetzungen nach § 50
Abs. 3 TKG

formale
Voraussetzu-
gen des § 50
Abs. 3 erfüllt?

nein

ja

2.1.1 423 2 AT

entsprechende Mitteilung an den
Anzeigenden versenden

2.1.2 423 1 AT

zur Information Anzeige sowie Kopie der
Mitteilung an den Anzeigenden an die LMA
versenden;
Vorgang abschließen

Verfahren wird nicht
eingeleitet

1

1 423 sofort

Registrierung des Antrags

ja

8 Wo.



1

3 423 2 AT

nach telefonischer Abstimmung mit der
LMA vorläufigen Anhörungstermin bis
spätestens 5 Wochen nach Eingang der
Anzeige festlegen

4 423 2 AT

Eingangsbestätigung mit Bekanntgabe des
Endes der 2-Monats-Frist sowie des
vorläufigen Anhörungstermins an den
Anzeigenden versenden;
Anzeige sowie Kopie der
Eingangsbestätigung an die LMA
versenden

Beginn des Verfahrens

5.1 423 sofort

Prüfung durchführen, ob Anzeige den
Anforderungen des § 50 Abs. 3 Nr. 1 bis 4
aus TK-rechtlicher Sicht entspricht

5.2 LMA sofort
Prüfung durchführen, ob aus
medienrechtlichen Gründen voraussichtlich
Änderungen des der Anzeige
zugrundeliegenden Angebots verlangt
werden

Anforderun-
gen ein-

gehalten?

5.1.1 423 5 AT

Vermerk fertigen, in dem die Entscheidung
festgehalten und begründet wird

5.1.2 423 5 AT

Vermerk fertigen, in dem die Entscheidung
festgehalten und begründet wird;
ggf. weiteren Klärungsbedarf
ausformulieren

5.2.1 LMA 5 AT

entsprechende Mitteilung an die Reg TP
versenden;
ggf. weiteren Klärungsbedarf darin
ausformulieren

5.2.2 LMA 5 AT

entsprechende Mitteilung an die Reg TP
versenden

ja ja

nein neinÄnderung
erforderlich?

2 2 2 2
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7 Wo.



2

6 423 nach Eingang

Prüfung, ob weiterer Klärungsbedarf
vorhanden ist oder auf die Anhörung
verzichtet werden kann

Klärungs-
bedarf vor-
handen?

ja

3

nein

3

7.2 423 3 AT
Mitteilung an den Anzeigenden, dass auf
den Anhörungstermin verzichtet werden
kann, versenden;
Kopie der Mitteilungen an die LMA
versenden

7.1.2 423/LMA Termin

gemeinsame Vorbesprechung, Anhörung
des Anzeigenden und anschließende
Beratung durch die Reg TP und die LMA

7.1.1 423 3 AT
Mitteilung an den Anzeigenden, dass der
vorläufige Anhörungstermin bestätigt wird,
versenden;
Kopie der Mitteilungen an die LMA
versenden
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5 Wo.



3

8.1 423 sofort

abschließende Prüfung durchführen, ob
Anzeige den Anforderungen des § 50 Abs.
3 Nr. 1 bis 4 aus TK-rechtlich er Sicht
entspricht

8.2 LMA sofort
abschließende Prüfung durchführen, ob
aus medienrechtlichen Gründen
Änderungen des der Anzeige
zugrundeliegenden Angebots verlangt
werden

Anforderun-
gen ein-

gehalten?

8.1.1 423 5 AT

Vermerk fertigen, in dem die
abschließende Entscheidung festgehalten
und begründet wird

8.1.2 423 5 AT

Abfassen des Änderungsverlangens in
Bezug auf die TK-rechtlichen
Anforderungen mit Fristsetzung

8.2.1 LMA 5 AT

Abfassen des Änderungsverlangens in
Bezug auf die medienrechtlichen
Anforderungen mit Fristsetzung;
Änderungsverlangen an Reg TP versenden

8.2.2 LMA 5 AT

entsprechende Mitteilung an die Reg TP
versenden

ja ja

nein neinÄnderung
erforderlich?

4 4 4 4
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3 Wo.

Hier bestünde
alternativ
auch die

Möglichkeit,
das gesamte
Verfahren an

die LMA
abzugeben

und dort
fortzuführen!



4

9 423 nach Eingang

Prüfung durchführen, ob
Änderungsverlangen vorliegen

Liegen
Änderungs-
verlangen

vor?

9.2.1 423 5 AT
Mitteilung an den Anzeigenden verfassen,
dass sein Angebot den TK- und
medienrechtlichen Anforderungen
entspricht;
Einvernehmen mit der LMA herstellen

ja

nein

9.2.2 423 1 AT

Mitteilung spätestens 3 Werktage vor
Fristablauf an den Anzeigenden versenden;
Abschrift an LMA versenden;
Vorgang abschließen

Verfahren abgeschlossen

9.1.1 423 5 AT

Mitteilung an den Anzeigenden verfassen,
mit der ihm die Änderungsverlangen unter
Fristsetzung übersandt werden sollen;
Einvernehmen mit der LMA herstellen

9.1.2 423 1 AT

Mitteilung mit den Änderungsverlangen
spätestens 3 Werktage vor Fristablauf an
den Anzeigenden versenden;
Abschrift an LMA versenden

Fortsetzung des
Verfahrens mit der

Möglichkeit der
Untersagung des Dienstes
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1 Wo.


